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Unterrichtung  
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär  
Schutzberechtigten  
(Familiennachzugsneuregelungsgesetz) 

‒ Drucksache 19/2438 ‒ 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung  

Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a (§ 32 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a § 32 Absatz 1 ist Nummer 5 zu streichen. 

Begründung: 

Die Blaue Karte EU, die ICT-Karte und die Mobiler-ICT-Karte sind Titel des Abschnitts 4 und somit bereits 
in § 32 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG-E enthalten. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a Absatz 1 und 2 AufenthG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie die Vo-
raussetzungen und das Verfahren für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten insgesamt noch 
klarer und rechtssicherer geregelt werden können. Es sollte insbesondere klar bestimmt werden, ob die hu-
manitären Gründe im Sinne von § 36a Absatz 1 und 2 AufenthG-E als Tatbestandsvoraussetzungen (volle 
gerichtliche Überprüfbarkeit) oder als ermessenslenkende Kriterien (eingeschränkte gerichtliche Überprüf-
barkeit) zu verstehen sind. Gleiches gilt für die nach § 36a Absatz 2 Satz 3 und 4 AufenthG-E zu berück-
sichtigenden Belange des Kindeswohls und Integrationsaspekte. Zudem sollte das Verhältnis dieser Belange 
zu den humanitären Gründen aus der Vorschrift klar ersichtlich sein. Die Kontingentbestimmung in § 36a 
Absatz 2 Satz 2 AufenthG-E sollte als Verfahrensregelung bevorzugt getrennt von den materiellen Kriterien 
in einem eigenen Absatz geregelt werden. Darüber hinaus sollte erwogen werden, eine Verordnungsermäch-
tigung für die Regelung der Einzelheiten des Auswahlverfahrens nach § 36a AufenthG-E mit aufzunehmen. 

Begründung: 

Es ist zu erwarten, dass die Verwaltungsgerichte über eine Vielzahl von Eilanträgen oder Klagen gegen 
ablehnende Entscheidungen zum Familiennachzug nach § 36a AufenthG-E zu entscheiden haben. Daher be-
steht ein besonderes justizielles Interesse an einer praktikablen und rechtssicher zu handhabenden Regelung. 
Unklarheiten bei der Auslegung der Vorschrift sollten so weit wie möglich vermieden werden. Insbesondere 

juris Lex QS
19052024 ()



Drucksache 19/2702 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

sollte klargestellt werden, ob es sich bei den humanitären Gründen im Sinne von § 36a Absatz 1 und 2 
AufenthG-E um Tatbestandsmerkmale oder ermessenslenkende Kriterien handelt. Gleiches gilt für die wei-
teren Belange in § 36a Absatz 2 Satz 3 und 4 AufenthG-E. Zudem ist das Verhältnis zwischen den aufge-
führten humanitären Gründen und den darüber hinaus zu berücksichtigenden Belangen des Kindeswohls und 
Integrationsaspekten nicht hinreichend klar. Es empfiehlt sich zudem, die Kontingentbestimmung als Ver-
fahrensregelung in einem eigenen Absatz zu regeln. Schließlich sollte erwogen werden, eine Verordnungs-
ermächtigung zur Regelung der Einzelheiten des Verfahrens mit aufzunehmen. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a Absatz 2 Satz 2 AufenthG) 

Für den Fall, dass es bei der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Kontingentlösung bleibt, bittet der Bundes-
rat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, in welcher Weise ein transparentes und mit den Ländern 
abgestimmtes Verfahren zur Festlegung eines Rankings geschaffen werden kann. Der vorliegende Gesetz-
entwurf lässt offen, welche Gewichtung das Bundesverwaltungsamt bei der Anwendung der im Gesetz ver-
ankerten Kriterien vornehmen wird. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die Länder bei der Ent-
wicklung und Gewichtung von Kriterien für ein Ranking zu beteiligen. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a AufenthG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Zuständigkeit des Bundesver-
waltungsamts für die intern rechtlich verbindlichen Entscheidungen einer neu zu schaffenden Rechtsgrund-
lage bedarf. 

Begründung: 

Im Rahmen der Visaverfahren haben bislang stets die Auslandsvertretungen, gegebenenfalls unter Beteili-
gung der zuständigen Ausländerbehörden, über Visaanträge entschieden. Die entsprechenden Rechtsgrund-
lagen finden sich in § 71 AufenthG und §§ 31 ff. AufenthV. Die Tätigkeiten des Bundesverwaltungsamtes 
beschränkten sich dabei in der Regel auf den Datentransfer zwischen Auslandsvertretung und Ausländerbe-
hörde. Nunmehr soll das Bundesverwaltungsamt im Rahmen des § 36a AufenthG-E intern rechtlich verbind-
liche Entscheidungen treffen und dabei unter anderem auch sicherheitsrelevante Sachverhalte verarbeiten. 
Eine derartige Zuständigkeit ist weder im Aufenthaltsgesetz noch in der Aufenthaltsverordnung verankert.  

5. Zum Gesetzentwurf allgemein – Evaluierung 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Regelung zur Evaluierung in das Gesetz 
aufzunehmen.  

Die im Gesetz vorgesehenen komplexen Prüfvorschriften und deren Ausführung im Zusammenwirken von 
Bundesverwaltungsamt, Auswärtigem Amt, Auslandsvertretungen, Ausländerbehörden sowie Sicherheits-
behörden von Bund und Ländern stellen Neuerungen dar, deren Wirkung in der Praxis vorab schwer abseh-
bar ist. Der Normenkontrollrat sieht in seiner Stellungnahme „erhebliche Vollzugsunsicherheiten“ und hält 
eine Evaluierung für angezeigt. Er verweist zudem auf einen Beschluss des Staatssekretärs-Ausschusses Bü-
rokratieabbau, wonach Regelungsvorhaben mit einem Erfüllungsaufwand von über eine Million Euro zu 
evaluieren sind. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bundesrates vom 8. Juni 2018 wie folgt Stellung: 

Zu Nummer 1: Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a (§ 32 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E)  

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG-E bezieht sich auf die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen; die in § 32 
Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E benannten Blaue Karte EU, die ICT-Karte und die Mobiler-ICT-Karte sind 
jedoch keine Aufenthaltserlaubnisse, sondern Aufenthaltstitel (vergleiche § 4 Absatz 1 Satz 2 AufenthG). Diese 
Differenzierung ist nach Ansicht der Bundesregierung auch im Gesetz abzubilden, sodass § 32 Absatz 1 Num-
mer 5 AufenthG-E neben § 32 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG-E notwendig ist. 

Zu Nummer 2: Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a Absatz 1und 2 AufenthG-E)  

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine rechtssichere Regelung für 
den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten vorgelegt wurde. Die nähere Regelung des Auswahlver-
fahrens durch eine Verordnung ist aus Sicht der Bundesregierung nicht erforderlich und scheint im Hinblick auf 
die Vielzahl denkbarer Lebensgestaltungen auch wenig praktikabel. 

Zu Nummer 3: Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a Absatz 2 Satz 2 AufenthG-E)  

Der Familiennachzug erfolgt im Rahmen des Visumverfahrens. Das Bestimmungsverfahren für die 1.000 Perso-
nen monatlich wird Teil des Visumverfahrens sein, das in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Die Anzahl der 
durch das Bundesverwaltungsamt getroffenen Entscheidungen wird als maßgebliche Zahl zugrunde gelegt. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird sich mit den Ländern in geeigneter Weise über die mit 
dem Gesetzentwurf verbundenen Neuerungen und deren Umsetzung austauschen. 

Zu Nummer 4: Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 36a AufenthG-E)  

Aus Sicht der Bundesregierung bedarf es für die Einbindung des Bundesverwaltungsamtes im Rahmen des Vi-
sumverfahrens keiner gesonderten gesetzlichen Rechtsgrundlage. Nach außen rechtsverbindlich bleibt allein die 
Entscheidung des Auswärtigen Amtes über den Antrag auf Ausstellung eines Visums. Das Bundesverwaltungs-
amt entscheidet nur intern rechtlich verbindlich monatlich über die konkret Nachzugsberechtigten.  

Zu Nummer 5: Zum Gesetzentwurf allgemein – Evaluierung (Evaluierung des Gesetzentwurfs) 

Eine Evaluierung ist aus Sicht der Bundesregierung nicht erforderlich. Die Bundesregierung wird die Umsetzung 
der Regelungen auch ohne im Gesetz vorgesehene Evaluierung eng begleiten. 
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